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Die Haftung im Ehrenamt-  

auch beim Helfen können Fehler passieren 

 
Mehr als 20 Mio. Menschen sind in Deutschland 

ehrenamtlich tätig, davon etwa 1 Mio. als Vorstände 
von Vereinen. Umso wichtiger ist es, im Schadensfall 

den Schaden nicht selber tragen müssen. 

Grundsätzlich sind Sie über ihre private Haftpflichtversicherung 
versichert, wenn Sie während Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

einem anderen einen Schaden zuführen. 

Wenn es sich aber um öffentliche oder gesetzlich als 
ehrenamtliche Tätigkeit bezeichnete Ehrenämter oder sog. 

„verantwortliche“, leitende Tätigkeiten handelt, sind Sie über 

ihre private Haftpflichtversicherung nicht versichert. Dabei 
kann es sich z.B. um die „verantwortliche“ Tätigkeit in einem 

Nachbarschaftsprojekt handeln, das möglicherweise von der 
PHV ausgeschlossen ist. 

In diesen Fällen sollte der Verein/der Träger für seine 

ehrenamtlichen Mitglieder eine gesonderte Vereins-
Haftpflichtversicherung abschließen und Sie ferner von der 

Haftung durch einfache Fahrlässigkeit freistellen (sodass Sie 

nur noch für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz haften können). 

Falls Sie als Vorstand fungieren, sollten Sie abgesichert sein, 
wenn sie in verantwortungsvoller Funktion ihre Pflichten 

verletzen (Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung). Wenn 
Sie z. B. Sozialabgaben nicht rechtzeitig abführen, Fristen 

versäumen, aus Kostengründen beschlossene Maßnahmen 
nicht ausführen lassen, Gema-Gebühren bei Vereinsfesten 

vergessen oder ganz banal (als Vorstand eines Sportvereins) 

die Geräte des Vereins nicht warten lassen.  

Wichtig ist für alle ehrenamtlich Tätigen darüber hinaus auch 
eine private Unfall-Versicherung. Viele Vereine haben bereits 

einen Gruppenvertrag abgeschlossen, der die Ehrenamtlichen 
während ihrer Tätigkeit bei Invalidität nach einem Unfall 

absichert. 

Die vom Gesamtverband der Versicherer entwickelte 18 seitige 
Broschüre > Sicherheit im Ehrenamt stellen wir Ihnen gern zur 

Verfügung. Kurze Rückinfo per Mail reicht aus. 

 



Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, so stehen wir 

Ihnen gerne auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung.  

Mit herzlichen Grüßen  

Ihre EITNER Versicherungsmakler GmbH 

       
   

Haftungsausschluss: Die EITNER Versicherungsmakler GmbH bezieht ihre Inhalte von Dritten und übernimmt trotz Überprüfung der zugrunde 
liegenden Quellen keine Gewähr für den Inhalt. Jegliche Haftung für aus der Berichtserstattung entstandene Schäden ist ausgeschlossen. Sie 
erhalten diesen Newsletter von der EITNER Versicherungsmakler GmbH. Wir speichern zu diesen Zweck Ihre E-Mail-Adresse gem. § 34 BDSG. 
Eine Weitergabe der Adresse an Dritte erfolgt nicht. Selbstverständlich können Sie der weiteren Versendung des Newsletters und/ oder 
Speicherung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit  
 

 

  

 


